
Altersbegrenzungen im Schießsport gemäß § 27 WaffG 
(Quelle: Ausbildung zur Schieß- und Standaufsicht des BSSB Stand II/2023 sowie §27 WaffG)

unter 12 ab 12 bis unter 14 ab 14 bis unter 16 ab 16 bis unter 18 Waffen

Druckluft-, 
Federdruck- und 
CO2-Waffen

Nur mit schriftl. Erlaub-
nis oder Anwesenheit 
der Sorgeberechtigten
und behördlicher 
Erlaubnis und Obhut

Nur mit schriftl. Erlaub-
nis oder Anwesenheit 
der Sorgeberechtigten
und Obhut

Nur mit schriftl. Erlaub-
nis oder Anwesenheit 
der Sorgeberechtigten

Nur mit schriftl. Erlaub-
nis oder Anwesenheit 
der Sorgeberechtigten

Schusswaffen bis 
Kaliber 5,6 mm (.22 lr) 
mit Randfeuerzündung 
(max. 200 J) und 
Einzellader-Langwaffen 
mit glatten Läufen mit 
Kaliber 12 oder kleiner

VERBOTEN

Nur mit schriftl. Erlaub-
nis oder Anwesenheit 
der Sorgeberechtigten
und behördlicher 
Erlaubnis und Obhut

Nur mit schriftl. Erlaub-
nis oder Anwesenheit 
der Sorgeberechtigten
und Obhut

Nur mit schriftl. Erlaub-
nis oder Anwesenheit 
der Sorgeberechtigten

Alle anderen 
(großkalibrigen) 
Waffen (auch Waffen 
Kaliber 5,6 mm mit  
Zentralfeuerzündung)

VERBOTEN VERBOTEN VERBOTEN VERBOTEN

Alter des potentiellen Schützen

Behördliche Erlaubnis = Ausnahme von der Alterserfordernis (Einzelausnahme!)
Obhut = Schießen unter Aufsicht einer zu Kinder- und Jugendarbeit für das Schießen geeigneten Aufsichtsperson (= Person mit 
Qualifikation/Zertifizierung als Jugendassistent, Jugendleiter (Übungsleiter-J) oder Vereinsübungsleiter des BSSB)

Wenngleich für die Jägerausbildung andere Altersgrenzen gelten, so sind diese für das rein sportliche Schießen bei der 
Feuerschützengesellschaft Wertingen von 1668 e.V. nicht gültig!
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